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Abschlussprüfungen  
Schuljahr 2024/2025 

 

I. Rechtliche Bestimmungen 
 

Die Abschlussprüfungen, folgend  

a)  
- dem RdErl. des MK vom 08.03.2005- 33-83213 „Prüfungen zum Erwerb von 

Abschlüssen in der Sekundarstufe I“ RdErl. des MK vom 8. 3. 2005 – 33-
83213, (SVBl. 04/2005 S. 75) 
    - geändert durch RdErl. des MK vom 22.06.2010 (SVBl. LSA S. 227); 

    - zuletzt geändert durch RdErl. des MK vom 06.11.2013 – 24-83213 (SVBl. LSA S. 284); 

 

- Verordnung über die Abschlüsse in der Sekundarstufe I (Abschluss-VO Sek 
I) vom 9. Juli 2012 GVBl. LSA S. 248 einschließlich Ä-VO vom 11.7.2013 (GVBl. 

LSA S. 392) und Ä-VO vom 21.3.2023 (GVBl. LSA S. 181)  
 

in Verbindung mit    
 

- Terminplan für die Abschlussprüfung in der Sekundarstufe I im 
Schuljahr 2024/2025 RdErl. des MB vom 29.02.2024 – 24-83213     
 
 

- den Hinweisen für zentrale Leistungserhebungen im Schuljahr 2024/25 

vom 14.10.2024;  
 
 
 

- Versetzungsverordnung vom 17. Dezember 2009 

GVBl. LSA S. 730 einschließlich: 
- 1te Ä vom 28. Juni 2013 (GVBl. LSA S. 385) 

- 2te Ä vom 18. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 345) 
- 3te Ä vom 21. Juli 2021 (GVBl. LSA S. 442) 
 

- Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemeinbildenden Schulen 

und Schulen des Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II 

RdErl. des MK vom 26.6.2012 – 2-83200 
Zuletzt geändert durch RdErl. des MB vom 24.03.2020 (SVBl. LSA 2020, S. 43) 

 
- dem RdErl. des MK vom 13.05.2002- 32/33-83200-202 „Bewertung von 

Klassen- und Prüfungsarbeiten vom Typ Aufsatz im Fach Deutsch in der 
Sekundarstufe I“, (SVBl. LSA 8/2002 S. 186); 

 
- dem RdErl. des MK vom 05.11.2015- 21-8320/8321 „Zeugnisse und 

Bescheinigungen der allgemeinbildenden Schulen; 
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- dem RdErl. des MK vom 08.07.2002- 32-83213 „Hinweise zu den 
schriftlichen Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I“, (SVBl. LSA 

10/2002 S. 227); 
 

 
a) Abschlussprüfungen 
 

II. Prüfungskommission 

Entsprechend §12 der AbschlussVO berufe ich folgende Kollegen/Kolleginnen 
mit Wirkung vom 24.02.2025  in die Prüfungskommission: 
 

Frau Kießling - vors. Mitglied der PK (Schulleiter); FL Deu/ Ges 
Herr Ost  - Mitglied der PK (stellv. Schulleiter); FL Ast/ Phy/ Mat 

Frau Müller - Mitglied der PK (Kll 10c); FL Eng/Deu 
Frau Domsch - Mitglied der PK; (Kll 10b); FL Ma/Geo 

Frau Renken - Mitglied der PK; (Kll 10a); FL Ma/Te 
 

III Fachprüfungsausschüsse 
Entsprechend § 13 der AbschlussVO werden folgende Fachprüfungsausschüsse 

(nachfolgend FPA) berufen:          
 

1.) Schriftliche Prüfungen  
 

   Deutsch – 10a Mathematik – 10a   Englisch – 10a 
a) LFPA - Leiter des 
FPA 

a) Fr Kießling / 

 Hr Ost 

a) Fr Kießling/ Hr Ost a) Fr Kießling /  

Hr Ost 

b) Kor – Korrektor b) Hr Krüger b) Fr Renken b) Fr Müller, M. 

c) Zkor - 

Zweitkorrektor 

c) Fr Kießling c) Fr Domsch c) Fr Nürnberger 

 

   Deutsch – 10b Mathematik – 10b Englisch 10b   

a) LFPA - Leiter des 
FPA 

a) Fr Kießling /  

Hr Ost 

a) Fr Kießling /Hr Ost a) Fr Kießling/Hr. Ost   

b) Kor – Korrektor b) Hr Krüger b) Fr Domsch b) Fr Müller, M.   

c) Zkor - 

Zweitkorrektor 

c) Fr. Kießling c) Fr Renken c) Fr Nürnberger   

 

   Deutsch – 10c Mathematik – 10c Englisch 10c   

a) LFPA - Leiter des 
FPA 

a) Fr Kießling /  

Hr Ost 

a) Fr Kießling /Hr Ost a) Fr Kießling/Hr. Ost   

b) Kor – Korrektor b) Fr Kießling b) Fr Domsch b) Fr Müller, M.   

c) Zkor - 

Zweitkorrektor 

c) Hr Krüger c) Fr Arlt c) Fr Nürnberger   
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2.) Mündliche Prüfungen 
a) LFPA - Leiter des FPA            b) FP -  Fachprüfer            c) Bei  -  Beisitzer 
 

 Biologie – 10a,b,c Physik - 10a,b,c Chemie - 10a,b,c Astronomie - 10a, b,c 

a Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling 

b Fr Hentschel Hr Ost Fr Hentschel Hr Ost 

c Fr Rößler Fr Panwitz  Fr. Arlt Fr Panwitz 

     
 
 Geographie – 10a,b,c Geschichte  10a,b,c Sozialkunde 10a,b,c Musik – 10a,b,c 

a Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling/ Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost 

b Fr Domsch Hr Vaupel Hr Schuster Fr Arlt 

c Hr Vaupel Fr Wieczorek Fr Wieczorek Fr Topfstedt 

     
 Wirtschaft 10a,b,c Kunsterziehung 

10a,b,c 
Technik 10a,b,c Hauswirtschaft 

10a,b,c 

a Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost 

b Hr Schütt Fr Müller, B.  Fr Renken Fr Rehor 

c Fr Panwitz Hr Schreiber Fr Panwitz Hr Sonntag 

     
 Ethik – 10a,b,c  Französisch Russisch Religion 

a Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost Fr Kießling / Hr Ost ---- 

b Hr Schütt Fr Endler Hr Vaupel ---- 

c Hr Schuster Hr Riegel Fr Nürnberger ---- 

 
 

3.) Zusätzliche mündliche Prüfungen 
 

Die evtl. möglichen zusätzlichen mündlichen Prüfungen in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch übernehmen die zuständigen 
Fachprüfungsausschüsse der schriftlichen Prüfungen!  

 
Festlegung: Ist der PK-Vorsitzende als Fachprüfer gebunden oder aus anderen Gründen verhindert, 

übernimmt nach §12, Abs. (5) der AbschlussVO Hr Ost den Vorsitz des FPA bzw. der PK, soweit 

nicht anders bestimmt!  

 

 
IV Termine 

 
a) Prüfungen zum Erwerb des Realschulabschlusses 

Die Prüfungen werden nach dem Terminplan des o.g. Erlasses vorbereitet und 
durchgeführt (s. Übersicht). Die Bekanntgabe der Nichtzulassung zur schriftlichen 

Prüfung erfolgt am 20.03.2024, die Bekanntgabe der Jahresnoten der schriftlichen 
Prüfung erfolgt am 24.04.24 jeweils durch schriftlichen Bescheid.  

Die Termine für die mündlichen Prüfungen werden bis spätestens 17.05.2024, 

12.00 Uhr durch Aushang als Nachtrag veröffentlicht. Die Terminplanung der 
mündlichen Prüfung richtet sich hauptsächlich nach den Prüfungsanmeldungen der 

Prüfungsteilnehmer. 
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Terminübersicht      -  allgemeine Termine 
1. Realschulbildungsgang   - Schuljahr 2024/25 

 

 
 
 
➔  Bei Schülern, die ohne wichtigen Grund an einer Prüfung nicht teilnehmen, ist 

nach §19 (2) AbschlussVO zu verfahren.   

 
 

 

 
 

 



  Seite 5/6 
 

Zeitplan der schriftlichen Prüfungen 

 
Schriftliche Prüfung Deutsch am 25.04.2025:   

- 7.45 Uhr Treff aller Prüfungsteilnehmer (210 Minuten +30 min Einlesezeit!)
  - 7.45 Uhr Beginn der Vorbereitungen 

  ~ Bereitlegen des Materials  
  ~ Einrichten der Kopfbögen 

  ~ Befragung und Belehrung 
 - 7.55 Uhr~ Öffnen der Zentralen Prüfungsaufgaben 

 - 8.00 Uhr ~ Beginn der regulären Arbeitszeit (einschließlich gewährter 
Zusatzzeiten für das Lesen der Aufgaben und Wählen des Themas) 

Ende: 12.00 Uhr 

 
Schriftliche Prüfung Englisch am 28.04.2025:    

Es gilt derselbe Zeitplan! 
(150 Minuten incl. Hörteil (30min) und 30 min Einlesezeit) 

Beginn: 8.00 Uhr 
Ende: 11.00 Uhr 
 

Schriftliche Prüfung Mathematik am 30.04.2025:                   
Es gilt derselbe Zeitplan! 

(180 Minuten incl. Teil 1 (20min) + Einlesezeit 20 min)) 
Beginn: 8.00 Uhr 

Ende: 11.20 Uhr 
 
 

➔  Bei Schülern, die ohne wichtigen Grund an einer Leistungsfeststellung nicht 
teilnehmen, ist nach §19 (2) AbschlussVO zu verfahren.   

 

 
Abschlussprüfungen 
 
V. Belehrung der Prüfungsteilnehmer 
 

(Auszug aus der AbschlussVO) 
 

§ 19  Nachholen einer Prüfung 

 

(1) Das Nachholen einer Prüfung oder von Teilen einer Prüfung ist möglich, wenn aus 

gesundheitlichen oder anderen wichtigen von der Prüfungskommission anerkannten Gründen eine 

Teilnahme an der Prüfung oder einem Teil der Prüfung nicht möglich ist oder nicht möglich war. 

Das Nachholen der Prüfung muss vor Unterrichtsaufnahme des folgenden Schuljahres stattfinden. 

Ist das wegen Krankheit der Schülerin oder des Schülers oder aus einem vergleichbaren Grund 

nicht möglich, muss die Prüfung bis spätestens zum Ende des Kalenderjahres abgeschlossen sein. 

Über Ausnahmen entscheidet die Schulbehörde. 

 

(2) Schuldhaft versäumte Leistungen werden mit „ungenügend“ bewertet. (Anm: ... verspätetes 

Erscheinen zählt als schuldhaftes Versäumnis) 

(3) Die Prüfungsaufgaben für das Nachholen einer Prüfung werden von der Schule erstellt. Sie sind 

durch das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission zu bestätigen. 

(4) Absätze 1 bis 3 sind auf die besondere Leistungsfeststellung entsprechend anzuwenden. Die 

Anerkennung der Gründe der Nichtteilnahme erfolgt durch die Schulleiterin oder den Schulleiter. 
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§ 20 Täuschungshandlungen 

 

(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zum eigenen oder fremden Vorteil zu beeinflussen, so ist die betreffende 

Prüfungsleistung mit „ungenügend“ zu bewerten. 

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 erst nach Abschluss der Prüfung bekannt, so ist die 

betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit „ungenügend“ zu bewerten und die Gesamtnote 

entsprechend zu berichtigen. Ein bereits ausgegebenes Zeugnis ist gegebenenfalls einzuziehen und 

neu auszufertigen. 

(3) Die Entscheidung in den Fällen der Absätze 1 und 2 trifft die Prüfungskommission. 

(4) Die Prüflinge sind vor Beginn der Prüfungen an der Schule nachweislich auf die vorstehenden 

Bestimmungen hinzuweisen. 

(5) Absätze 1, 2 und 4 sind auf die besondere Leistungsfeststellung entsprechend anzuwenden. 

Eine Entscheidung in den Fällen der Absätze 1 und 2 trifft die prüfende Fachlehrkraft.  
 

§ 23 Rechtsbehelf 
 

(1) Gegen Entscheidungen der Prüfungskommission können Prüflinge, bei Minderjährigen die 

Erziehungsberechtigten, Widerspruch einlegen. Erziehungsberechtigte und Prüflinge sind über 

diesen Rechtsbehelf zu informieren. 

(2) Der Widerspruch ist schriftlich unter Angabe der Gründe spätestens einen Monat nach 

Aushändigung des Zeugnisses bei der Schule einzulegen. 

(3) Über den Widerspruch hat die Prüfungskommission innerhalb von sechs Wochen nach Eingang 

zu entscheiden. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, ist er an die Schulbehörde zur 

Entscheidung weiterzuleiten. 

(4) Widerspruchsführende haben Anspruch auf rechtliches Gehör. 

(5) Absätze 1 bis 4 sind auf die besondere Leistungsfeststellung entsprechend anzuwenden. Über 

den Widerspruch entscheidet die Schulleiterin oder den Schulleiter. 
 

§ 26 Einsichtnahme in Prüfungsarbeiten 
 

Absolventinnen und Absolventen sind berechtigt, innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Prüfung 

die Prüfungsarbeiten unter Aufsicht der Schule einzusehen. 
 

Hinweis: Der vollständige Inhalt der einschlägigen Gesetze zu den 

Abschlussprüfungen kann jederzeit beim vors. Mitgl. der PK eingesehen werden! 
 

Muldestausee, Februar 2025     

 
 
Veröffentlichung durch:    - Aushang im Lehrerzimmer     
              - Homepage der Schule 
    - Elternabend Kl. 10  
 
 
R. Kießling 


